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Privatanteile von Geschäftsfahrzeugen - Neuerungen ab 2022 

Geschäftsfahrzeuge können meist 

nicht nur für geschäftliche, sondern 

auch für private Fahrten genutzt 

werden. Dort wo die private Nut-

zung von Geschäftsfahrzeugen nicht 

ausgeschlossen ist, muss aus steu-

erlicher Sicht ein Entgelt entrichtet 

werden, um den geldwerten Vorteil 

des Nutzers auszugleichen. Eine 

genaue Messung und Bewertung 

dieses Vorteils ist sehr schwierig 

und aufwändig, da jeder Einzelfall 

separat ermittelt werden muss.  

 
Effektive Berechnung 

Der Inhaber des Geschäftsfahrzeu-

ges kann den Nachweis über die 

jährlich gefahrenen privaten Fahr-

ten erbringen, indem er ein Bord-

buch führt. Dazu müssen alle Fahr-

ten protokolliert werden und die 

Distanzen für die privaten und ge-

schäftlichen Fahrten ermittelt wer-

den. Mittels Abgleich der km-

Anzeige des Fahrzeugs kann das 

Total überprüft werden. 

 
Pauschale Berechnung 

Da die tägliche Führung eines Bord-

buches meistens nicht praktikabel 

ist, erlaubt das Steueramt eine 

pauschale Berechnung. In der Re-

gel kommt eine Pauschale von 0,8 % 

des Fahrzeugwertes exkl. MWST 

pro Monat zum Tragen, bzw. 9,6 % 

pro Jahr. Mit dieser Pauschale sind 

die meisten privaten Fahrten abge-

golten. Entweder bezahlt der Fahr-

zeuginhaber ein Entgelt im Umfang 

der Pauschale oder es erfolgt eine 

steuerliche Erfassung im Rahmen 

des Lohnausweises von unselb-

ständig Erwerbstätigen oder das 

Geschäftsergebnis von selbständig 

Erwerbenden wird mittels Verbu-

chung eines Privatanteils entspre-

chend erhöht. Nicht in der Abgel-

tung enthalten sind dabei längere 

Ferienreisen und insbesondere auch 

nicht der Arbeitsweg von Lohnaus-

weisempfängern. 

 

Warum spielt(e) der Arbeitsweg 

eine Rolle? 

Bis zum Jahr 2015 wurde auf eine 

Korrektur des geldwerten Vorteils 

in Bezug auf den Arbeitsweg ver-

zichtet, da auf der anderen Seite 

auch die Kosten der Fahrten für 

den Arbeitsweg unbeschränkt steu-

erlich abgezogen werden konnten. 

Daher war die Distanz zwischen 

Wohnort und Arbeitsort de facto 

nicht massgebend. 

Mit dem Jahr 2016 wurde jedoch 

im Rahmen der FABI-Gesetzge-

bung (Finanzierung und Ausbau der 

Bahninfrastruktur) beschlossen, den 

steuerlichen Abzug für den Arbeits-
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Geschäftsfahrzeuginhaber mit Arbeitswegen über 10 km  

werden ab 1.1.2022 steuerlich entlastet. 
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weg bei der direkten Bundessteuer 

auf CHF 3‘000 zu begrenzen. Bei 

den Kantonen gibt es unterschiedli-

che Schwellenwerte, so z.B. im Kt. 

Aargau sind es CHF 7‘000 p.a.. 

Seither müssen die Arbeitgeber  

die Arbeitstage mit einem Aussen-

dienstanteil ermitteln und im Lohn-

ausweis bestätigen, da an solchen 

Tagen kein Arbeitsweg zurückge-

legt wird. Die Eidg. Steuerverwal-

tung lässt die Verwendung von 

Pauschalansätzen in % des Pen-

sums nach einer Funktions- / Be-

rufsgruppenliste zu. Sodann kön-

nen die Anzahl der Tage ermittelt 

werden, für welche die Kosten des 

Arbeitsweges vom Arbeitgeber über-

nommen werden. Der Inhaber des 

Geschäftsfahrzeugs hat diesen Vor-

teil mit CHF 0.70 / km als Einkom-

men zu versteuern. Je länger der 

Arbeitsweg, desto höher berechnet 

sich das Zusatzeinkommen. Im 

Gegenzug kann dafür der Arbeits-

weg bis zur genannten Begren-

zung abgezogen werden. Bei der 

direkten Bundessteuer führt dies 

ab einem Arbeitsweg von ca. 10 

km im Ergebnis zu einer zusätzli-

chen steuerlichen Belastung, im Kt. 

AG ab ca. 23 km Arbeitsweg. 

 

Was ändert ab 2022? 

Mit einer Motion durch Ständerat 

Ettlin sollte die übermässige admi-

nistrative Belastung von Geschäfts-

fahrzeuginhabern eliminiert wer-

den. Schon bisher war die zusätzli-

che Erfassung des Arbeitsweges 

als nicht private Fahrten und damit 

die separate Behandlung aus-

serhalb der 0,8 %-Pauschale um-

stritten. Mit der Umsetzung der Mo-

tion Ettlin wurde nun die Berufs-

kostenverordnung per 1.1.2022 an-

gepasst, indem einerseits die Pau-

schale für die private Nutzung von 

Geschäftsfahrzeugen von 0.8 % 

auf 0,9 % pro Monat bzw. 10,8 % 

p.a. erhöht wird, dafür andererseits 

nun die Kosten des Arbeitsweges 

als private Fahrten beurteilt werden 

und damit nicht mehr separat be-

steuert werden müssen. Dies führt 

für kurze Arbeitswege zu einer ge-

ringen Erhöhung des steuerbaren 

Einkommens, bedeutet aber für Ar-

beitswege über 10 km eine deutli-

che Entlastung der Geschäftsfahr-

zeuginhaber. Ausserdem entfällt 

für die Arbeitgeber die mühsame 

Erfassung und Bestätigung der 

Aussendiensttage im Lohnausweis. 

Die Wegleitung zum Lohnausweis 

wird in Randziffer 70 entsprechend 

angepasst werden. 

Ausgehend von einem beispielhaf-

ten Fahrzeugpreis von CHF 50‘000 

bedeutet dies eine Erhöhung des 

Privatanteils und damit des steuer-

baren Einkommens von 9,6 % p.a. 

auf 10,8 % p.a., d.h. zusätzlich 

CHF 600 pro Jahr. Für Arbeitswe-

ge bis knapp 10 km ist diese Mehr-

belastung endgültig, da der maxi-

male Arbeitswegabzug von CHF 

3‘000 nicht überschritten wird. Für 

längere Arbeitswege entfällt nun 

dafür die bisherige Zusatzbesteue-

rung, beispielsweise bei 30 km Ar-

beitsweg also CHF 6‘240 (dBSt) 

bzw. CHF 2‘240 (Kanton Aargau), 

vgl. Tabelle 1.  

 

 

Netto ergibt sich in diesem Beispiel 

eine Entlastung von CHF 5‘640 

(dBSt) bzw. CHF 1‘640 (Kanton 

Aargau).  

Die Erhöhung der Pauschale von 

0,8 % auf 0,9 % pro Monat gilt 

auch für AHV- und MWST-Zwecke. 

Wir empfehlen, die betroffenen Ge-

schäftsfahrzeuginhaber rechtzeitig 

zu informieren. Bei Lohnprogram-

men muss ab 1.1.2022 eine An-

passung der Berechnungen erfol-

gen. 

Für weitere Informationen stehen 

Ihnen unsere Treuhandspezialisten 

gerne zur Verfügung. Beachten Sie 

auch unsere attraktiven Investiti-

onsgelegenheiten; zur Vermögens-

sicherung und zum Inflationsschutz. 

Arbeits-
weg 

Anzahl 
Tage 

Geldwerter Vorteil 
Arbeitswegkosten 

Abzug Arbeits-
wegkosten 

Zusatzein-
kommen netto 

30 km 
 
 
10 km 
 

220 
 
 
220 

30 km x 2 x 220 x 
0.70 = 9‘240 
 
10 km x 2 x 220 x 
0.70 = 3‘080 

3‘000 (dBSt) 
7‘000 (Kt. AG) 
 
3‘000 (dBSt) 
3‘080 (Kt. AG) 

6‘240 (dBSt) 
2‘240 (Kt. AG) 
 
    80 (dBSt) 
      0 (Kt. AG) 

Tabelle 1: Berechnungsbeispiele Zusatzeinkommen Geschäftsfahrzeug 

Interessiert an Rendite? 

Aktuelle Perle in Arni 

 

 

Top Gelegenheit! Verkauf ETW 

Jonermatte Klingnau 

Herr Asquini, 062 885 88 37, freut sich 

auf Ihre Kontaktaufnahme! 

www.jonerpark.ch 

Als Investition (bereits vermietete  
Wohnungen) oder zur Selbstnutzung 

Baubewilligt 

VP inkl. Projekt MCHF 3.4 


